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Kapitel  1

Einleitung

A. Gegenstand der Arbeit

I. Problemaufriss

Der internationale Handel floriert wieder. 2021 wurden Waren im Wert von 
ca. 1.375 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert, sowie Güter im Wert 
von 1.202 Milliarden Euro importiert.1 Zu den wichtigsten Handelspartnern 
der Bundesrepublik2 und der Europäischen Union3 zählen dabei die Ver
einigten Staaten von Amerika und China. Mit der zunehmenden Globalisie
rung wächst zugleich auch die Zahl grenzüberschreitender Rechtsstreitig
keiten.4 Diese werden seit vielen Jahren bevorzugt mittels privater Schieds
gerichte beigelegt.5 Als größter Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit gilt dabei 
die weltweite Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach 
dem New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Voll stre
ckung ausländischer Schiedssprüche von 19586 (NYÜ).7 Eine Änderung 
 dieser Praxis könnte jedoch zukünftig das Übereinkommen der Vereinten 

1 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr.  052.
2 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr.  052.
3 eurostat, Trade in Goods by top 5 Partners, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/euro  

stat/web/internationaltradeingoods/visualisations (zuletzt abgerufen: 09.06.2022).
4 Risse, Wirtschaftsmediation, §  1 Rn.  3; Sessler, ZKM 2014, 161 ff.; China erhofft sich 

im Hinblick auf die „Neue Seidenstraße“ durch das SÜ einen effizienten und unabhängi
gen Streitbeilegungsmechanismus, Shang/Huang, Asian Pacific Mediation Journal 2020, 
65, 82 ff.; siehe auch Hage Chahine/Lombardi/Lutran/Peulvé, European Business Law 
Review 2021, 769, 782 ff.

5 Berger, RIW 1994, 12; Klowait/Hill, SchiedsVZ 2007, 83; Schwab/Walter, Schiedsge
richtsbarkeit, Kap.  41 Rn.  1; Strong, 73 Wash. & Lee L. Rev. 1973 (2016); Wilske/Markert/
Bräuninger, SchiedsVZ 2019, 101 f.

6 Das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung auslän
discher Schiedssprüche vom 10. Juni 1958, BGBl. 1961 II, S.  122.

7 Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn.  183; Wilske/Market/Bräuninger, SchiedsVZ 
2019, 101 f.; siehe auch die Statustabelle des NYÜ, abrufbar unter https://uncitral.un.org/
en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2 (zuletzt abgerufen:  
09. 06. 2022). 
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Nationen über durch Mediation erzielte internationale Vergleichsvereinba
rungen8 hervorrufen, das auch unter seiner Kurzform „Singapur Über ein
kommen“9 (SÜ) bekannt ist und am 20.12.2018 von der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet wurde.10 Erstmals existiert 
somit ein rechtlicher Rahmen für die Vollstreckung und Geltendmachung 
von durch Mediation erzielten internationalen Vergleichsvereinbarungen. 
Das Übereinkommen hat bereits am Tag seiner Auflegung zur Unterzeich
nung große Resonanz erfahren: Insgesamt 46 Staaten haben das Überein
kommen am 07.08.2019 in Singapur unterzeichnet, seitdem sind noch neun 
weitere Staaten hinzugekommen. Belarus, Ecuador, Fidschi, Georgien, 
Honduras, Kasachstan, Katar, SaudiArabien, Singapur und die Türkei ha
ben es bereits ratifiziert.11

Die Europäische Union, der insoweit die ausschließliche Vertragsschluss
kompetenz zukommt,12 hat das SÜ dagegen noch nicht unterzeichnet und 
ratifiziert.13 Mithin können durch Mediation erzielte Vergleichsvereinba
rungen in den Mitgliedstaaten noch nicht mit Hilfe des SÜ vollstreckt oder 
geltend gemacht werden. Vielmehr hat der europäische Gesetzgeber mit der 
Verabschiedung der Richtlinie 2008/52/EG14 (MediationsRL) bereits 2008 
eigene Regelungen zur Vollstreckbarmachung15 von Vergleichsvereinbarun
gen in der Union eingeführt. Deutschland ist seiner Umsetzungspflicht da
bei durch das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren 

8 So die nicht authentische Übersetzung des deutschen Übersetzungsdienstes der Ver
einten Nationen, abrufbar unter: https://www.un.org/depts/german/gv73/band1/ar731 
98.pdf (zuletzt abgerufen: 09.06.2022).

9 So auch die Namensempfehlung der UNGeneralversammlung, UNDokument A/
Res/73/198. 

10 UNDokument A/Res/73/198.
11 Statustabelle abrufbar unter: https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/ 

international_settlement_agreements/status (zuletzt abgerufen: 09.06.2022).
12 Siehe unten Kap.  5 A.I.
13 Art.  12 SÜ ermöglicht es auch Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegra

tion, das Übereinkommen zu unterzeichnen und ratifizieren.
14 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2008 

über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil und Handelssachen, Abl. 2008 L 136/3.
15 Die Bezeichnung „Vollstreckbarmachung“ orientiert sich an dem Wortlaut von 

Art.  6 MediationsRL und beschreibt die Möglichkeit, durch Mediation erzielte Ver
gleichsvereinbarungen titulieren zu lassen. Eine solche Titulierung muss dabei nicht 
zwangsläufig durch ein formelles Vollstreckbarerklärungsverfahren erfolgen, weshalb be
wusst nicht der Ausdruck „Vollstreckbarerklärung“ verwendet wird. Auch im weiteren 
Verlauf dieser Untersuchung wird zwischen „Vollstreckbarmachung“ und „Vollstreckbar
erklärung“ differenziert. 
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außergerichtlicher Konfliktbeilegung16 im Jahr 2012 nachgekommen. Damit 
besteht im deutschen sowie im europäischen Rechtsraum17 grundsätzlich 
bereits die Möglichkeit, Vergleichsvereinbarungen vollstreckbar zu machen.

Mithin stellt sich die Frage, ob ein Beitritt der Europäischen Union zum 
SÜ Vorteile mit sich brächte oder ob die europäischen Vorgaben bereits als 
ausreichend betrachtet werden können. Eine mögliche Unterzeichnung und 
Ratifizierung des SÜ wirft auch im Hinblick auf die deutsche Rechtsord
nung verschiedene Fragen auf: Zum einen muss die Vereinbarkeit des deut
schen Rechts mit dem Übereinkommen geklärt werden. Zum anderen ist zu 
untersuchen, wie das SÜ in das deutsche Verfahrensrecht integriert werden 
kann. Reichen die bereits existierenden Normen aus oder bedarf es neuer 
Regelungen? Wenn letzteres der Fall sein sollte, wie könnten solche Nor
men aussehen? Ziel dieser Untersuchung ist es, bei der Beantwortung der 
aufgeworfenen Fragen Hilfestellung zu leisten und einen Umsetzungsvor
schlag für die deutsche Rechtsordnung zu entwickeln.

II. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Die Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung von durch Mediation er
zielten Vergleichsvereinbarungen.18 Keiner eingehenden Betrachtung unter
zogen werden somit die Mediationsvereinbarung und der Mediatorvertrag.19 
In Übereinstimmung mit dem sachlichen Anwendungsbereich des SÜ wer
den auch Vergleichsvereinbarungen im Bereich des Verbraucher, Familien, 
Erb und Arbeitsrechts nicht berücksichtigt.20 Zudem konzentriert sich die 
Arbeit auf die Mediation als Alternative zum Gerichts und Schiedsgerichts
verfahren und damit auf die Analyse außergerichtlicher Vergleichsvereinba
rungen. Mögliche Besonderheiten der gerichtsinternen Mediation21 bleiben 
daher außer Betracht.22

16 Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren außergerichtlicher 
Konfliktbeilegung vom 21.07.2012, BGBl. 2012 I, S.  1577, geändert durch Art.  135 der 
Verordnung vom 31.08.2015, BGBl. I 2015, S.  1474, 1496.

17 Zur Umsetzung des Art.  6 MediationsRL in den einzelnen Mitgliedstaaten der Eu
ropäischen Union Carle, Entwicklung der Mediation, S.  16 ff. 

18 Siehe auch Kap.  2 B.III.
19 Hierzu ausführlich Hutner, IPR und IZVR der Wirtschaftsmediation, S.  16 ff., 

189 ff.
20 Vgl. Art.  1 Abs.  2 SÜ.
21 Eingehend zur gerichtsinternen Mediation v. Bargen, Gerichtsinterne Mediation.
22 Dies betrifft die gütliche Streitbeilegung mittels einer obligatorischen Güteverhand

lung nach §  278 Abs.  2 ZPO und die Verweisung des Verfahrens an den Güterichter ge
mäß §  278 Abs.  5 ZPO.
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III. Stand der Forschung

Die im Bereich der Vollstreckbarkeit von Vergleichsvereinbarungen existie
renden Abhandlungen wurden entweder vor23 oder anlässlich24 der Umset
zung der MediationsRL durch den deutschen Gesetzgeber 2012 verfasst. 
Eine eingehende Auseinandersetzung mit dem SÜ hat im deutschen Schrift
tum indes noch nicht stattgefunden.25

B. Gang der Untersuchung

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen ergibt sich der folgende Un
tersuchungsgang: Die Arbeit ist in sechs Kapitel untergliedert. Nach der 
Einleitung (Kapitel  1), erfolgt in Kapitel  2 eine Einführung in die Mediation 
als alternativen Konfliktbeilegungsmechanismus, wobei die Rechtsbezie
hungen eines Mediationsverfahrens, die Grundprinzipien sowie die Vor 
und Nachteile einer Mediation dargestellt werden. Im dritten Kapitel wird 
die aktuell geltende Rechtslage zur Vollstreckung und Geltendmachung von 
internationalen Vergleichsvereinbarungen in Deutschland analysiert, wobei 
der Fokus zum einen auf der direkten Vollstreckbarmachung von Ver
gleichsvereinbarungen und zum anderen auf der grenzüberschreitenden 
Vollstreckbarkeit liegt. In Kapitel  4 erfolgt sodann ein Überblick über die 
einzelnen Artikel des SÜ. Diese werden vorgestellt und kritisch analysiert. 
Im fünften Kapitel werden anhand der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) die Frage nach der Vertragsschlusskompetenz erör
tert sowie die Vereinbarkeit des SÜ mit dem deutschen Recht und die Um
setzungsmöglichkeiten des Übereinkommens untersucht. Abschließend er
folgt in Kapitel  6 eine Schlussbetrachtung.

Die Arbeit untersucht die aufgeworfenen Fragen anhand des klassischen 
Auslegungskanons (Grammatik, Systematik, Historie, Telos). Bei der Aus
legung des Übereinkommens selbst werden dabei die für das Einheitsrecht 
entwickelten Grundsätze berücksichtigt.26 Für die Ausarbeitung eines Um
setzungsvorschlags dient im Ausgangspunkt zudem ein Vergleich mit der 
Umsetzung der europäischen MediationsRL und der Implementierung des 
NYÜ in die ZPO.

23 Eidenmüller, Vertrags und Verfahrensrecht; Hutner, IPR und IZVR der Wirt
schaftsmediation; Risse, Wirtschaftsmediation.

24 Ewert, Grenzüberschreitende Mediation; Schreck, Umsetzung Mediationsrichtlinie; 
Wentzel, Internationale Mediation; Wenzel, Justitia ohne Schwert.

25 Dies bedauernd Weigand, RIW 2019/11, Die erste Seite. 
26 Siehe unten Kap.  4 D.



Kapitel  2

Einführung in die Mediation und ihre Bedeutung

A. Begriffsbestimmung

I. Definition

Die Mediation ist nur eine unter vielen Methoden der ADR. Die Abkürzung 
steht für Alternative Dispute Resolution1, also für alternative Konfliktlö
sung, wobei durch den Ausdruck „alternativ“ eine Abgrenzung zum staatli
chen Gerichtsverfahren erfolgt.2 Etymologisch geht der Begriff „Media tion“ 
auf das englische Verb „to mediate = vermitteln“ zurück, das sich wiederum 
von dem lateinischen „mediare = in der Mitte sein“3 und vom griechischen 
„medos = vermittelnd, unparteiisch, neutral“ ableiten lässt.4

1. Art.  3 Mediations-RL und §  1 Mediationsgesetz 

In der deutschen Literatur galt der Begriff der Mediation lange als unbe
stimmt und es herrschten unterschiedliche Vorstellungen über Inhalt und 
Grenzen.5 Als Ursache für die Unklarheit werden sprachliche Gründe auf
geführt. Während der Begriff „mediation“ im Englischen eine originäre Be
deutung hat, ergibt sich bei einer einfachen Übersetzung in die deutsche 

1 Duve, BB Beilage 1998, Nr.  9, 15 und Trenczek, DS 2009, 66, 67, ders., in: Trenczek/
Berning/Lenz/Will, Kap.  1.1 Rn.  12 weisen darauf hin, dass mittlerweile auch die Bezeich
nung Appropriate Dispute Resolution geläufig ist; ausführlich hierzu Menkel-Meadow, 
The History and Development of „A“ DR (alternative/appropriate dispute resolution), 
Völkerrechtsblog, 01.07.2016, https://voelkerrechtsblog.org.

2 Alexander, Legal Perspectives, S.  8; Hacke, ADRVertrag, S.  22; v. Bargen, Gerichts
interne Mediation, S.  13.

3 Risse, Wirtschaftsmediation, §  1 Rn.  9.
4 Hehn, in: Haft/v. Schlieffen, Handbuch Mediation, §  2 Rn.  6; ausführlich Kemmann/

Gante-Walter, ZKM 2001, 273 ff.
5 Hacke, ADRVertrag, S.  22 f., der feststellt: „Vorstellungen darüber, was genau unter 

dem Begriff der Mediation zu verstehen ist und was gerade nicht, gibt es beinahe so viele 
wie Veröffentlichungen zu diesem Thema.“; Greger, ZKM 2015, 172 spricht von einer 
„inflationären“ Verwendung des Begriffs „Mediation“, der zu einem Synonym für die 
gesamte alternative Streitbeilegung geworden sei.
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Sprache kein eindeutiger Sinngehalt. Vielmehr bedarf er einer inhaltlichen 
Ausfüllung.6 Zudem existierte lange Zeit keine rechtsverbindliche Defini
tion, sodass die Parteien das Verfahren autonom und individuell gestalten 
konnten.7 Diese Meinungsverschiedenheiten haben seit der Verabschiedung 
des deutschen Mediationsgesetzes8 (MediationsG) im Jahr 2012, das in §  1 
Abs.  1 eine Legaldefinition enthält, weitestgehend an Bedeutung verloren.9 
Angelehnt an Art.  3 MediationsRL10 wird Mediation in §  1 Abs.  1 Media
tionsG wie folgt definiert: 

„Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konflikts anstreben.“

Dabei ist der Mediator eine unabhängige und neutrale Person ohne Ent
scheidungsbefugnis.11 Des Weiteren muss die Konfliktbeilegung in einem 
strukturierten Verfahren erfolgen, wobei jegliche Form der Strukturierung 
genügt, ohne dass sie einem der bekannten PhasenModelle12 entsprechen 

6 Hacke, ADRVertrag, S.  23 f.
7 Hutner, IPR und IZVR der Wirtschaftsmediation, S.  8.
8 Mediationsgesetz vom 21.07.2012, BGBl. 2012 I, S.  1577, geändert durch Art.  135 der 

Verordnung vom 31.08.2015, BGBl. 2015 I, S.  1474, 1496.
9 Vgl. MüKoZPO/Ulrici, Anhang 1 zu §  278a Rn.  17; Koschany-Rohbeck, Praxishand

buch, S.  3; Wentzel, Internationale Mediation, S.  32, 37; Wenzel, Justitia ohne Schwert, 
S.  5 f., der sich hauptsächlich auf §  1 MediationsG beruft; so auch Eidenmüller/Prause, 
NJW 2008, 2737, 2738; kritisch Soffner, Mediation im Sozialrecht, S.  90 ff.

10 Nach Art.  3 MediationsRL bezeichnet der Ausdruck
„(a) ‚Mediation‘ ein strukturiertes Verfahren unabhängig von seiner Bezeichnung, in 

dem zwei oder mehr Streitparteien mit Hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst 
versuchen, eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen. Dieses 
Verfahren kann von den Parteien eingeleitet oder von einem Gericht vorgeschlagen oder 
angeordnet werden oder nach dem Recht eines Mitgliedstaats vorgeschrieben sein. Es 
schließt die Mediation durch einen Richter ein, der nicht für ein Gerichtsverfahren in der 
betreffenden Streitsache zuständig ist. Nicht eingeschlossen sind Bemühungen zur Streit
beilegung des angerufenen Gerichts oder Richters während des Gerichtsverfahrens über 
die betreffende Streitsache; 

(b) ‚Mediator‘ eine dritte Person, die ersucht wird, eine Mediation auf wirksame, un
parteiische und sachkundige Weise durchzuführen, unabhängig von ihrer Bezeichnung 
oder ihrem Beruf in dem betreffenden Mitgliedstaat und der Art und Weise, in der sie für 
die Durchführung der Mediation benannt oder mit dieser betraut wurde.“

11 §  1 Abs.  2 MediationsG; kritisch Risse, SchiedsVZ 2012, 244, 245 f., die Definitionen 
der Mediation und des Mediators seien „völlig missglückt“ und „zirkelschlüssig“.

12 Zum FünfPhasenModell: Risse, Wirtschaftsmediation, §  5 Rn.  3 ff.; Trenczek, in: 
Trenczek/Berning/Lenz/Will, Kap.  3.2 Rn.  5 ff.; G. Wagner/Eidenmüller, in: Eidenmüller/ 
Wagner, Mediationsrecht, Kap.  1 Rn.  69; in sechs Phasen unterteilen Fritz/Pielsticker/ 
Etscheit/Krabbe, Teil  5 B Rn.  35 ff.; ebenso Klowait/Gläßer/Hagel, Teil  2 §  1 Rn.  10; 
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muss.13 Ein Mediationsverfahren hat somit vorgegebene Grundvorausset
zungen, darüber hinaus können die Parteien die weitere Ausgestaltung je
doch selbst regeln.14

2. Art.  2 Abs.  3 SÜ

Im SÜ wird Mediation hingegen folgendermaßen definiert:

„‚Mediation‘ bedeutet ein Verfahren, und zwar unabhängig von dem dafür verwendeten 
Begriff oder der Grundlage, auf der es durchgeführt wird, mit dem die Parteien versuchen, 
mit Hilfe einer dritten Person oder dritter Personen (‚Mediator‘), die nicht befugt sind, 
den Streitparteien eine Lösung aufzuerlegen, eine gütliche Beilegung ihrer Streitigkeit zu 
erreichen.“15

Unerheblich ist, welcher Begriff für das Streitbeilegungsverfahren gewählt 
wird oder aus welchem Grund es stattfindet. Unterstützt werden die Partei
en dabei durch einen Mediator, der keine Entscheidungskompetenz hat. Im 
Vergleich zu der deutschen Definition fallen in den Anwendungsbereich des 
SÜ jedoch auch Streitbeilegungsprozesse, die keinem strukturierten Verfah
ren folgen, sodass zum Beispiel auch eine Streitbeilegung mit Hilfe einer 
dritten Person in einer Kneipe als Mediation verstanden werden kann.16 Bei 
der Festlegung dieser weiten Definition handelte es sich um eine bewusste 
Entscheidung, damit möglichst viele Streitbeilegungsprozesse in den An
wendungsbereich des SÜ fallen.17 Folglich lassen sich auch Streitbeilegungs
mechanismen, die regelmäßig als eigenständige Konfliktlösungsverfahren 
verstanden werden, unter diesen weiten Mediationsbegriff subsumieren.18 
Letztlich geht es im SÜ nicht darum, ein bestimmtes Verfahren zu definie
ren, sondern eine Verfahrensgruppe von der Schiedsgerichtsbarkeit und der 
Verhandlung abzugrenzen.19 Es lässt sich somit von einer „Mediation im 
weiteren Sinne“ sprechen. 

Koschany- Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S.  17 ff.; Groß, Mediatorvertrag, III 2 f.); die 
verschiedenen Phasenmodelle vergleichend Aschenbrenner, ZKM 2008, 73 ff. 

13 M. Ahrens, NJW 2012, 2465, 2466; entsprechend der Gesetzesbegründung liegt ein 
strukturiertes Mediationsverfahren vor, wenn das Verfahren bestimmten Regeln folgt, die 
nach Art der Mediation und des Mediationsstils variieren können, BTDrs. 17/5335, S.  13. 

14 Klowait/Gläßer/Hagel, Mediationsgesetz, Teil  2 §  1 Rn.  10.
15 Art.  2 Abs.  3 SÜ; siehe auch unten Kap.  4 E.I.1.b).
16 Schnabel, 19 Pepp. Disp. Res. L. J. 1, 15 (2019); Deason, 20 Cardozo J. of Conflict 

Resolution 1149, 1164 (2019).
17 Schnabel, 19 Pepp. Disp. Res. L. J. 1, 15 (2019).
18 Deason, 20 Cardozo J. Conflict Resol. 1149, 1165 (2019): „UNCITRAL chose […] 

‚mediation‘ as the term of art to represent a range of process.“
19 Deason, 20 Cardozo J. Conflict Resol. 1149, 1169 (2019); dahingehend auch Alexan-

der/Chong, Singapore Convention, Rn.  2.19.
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3. Konsequenz für die Untersuchung

Die Gegenüberstellung zeigt, dass zwar weiterhin verschiedene Definitio
nen von Mediation existieren, diese jedoch im Kern vergleichbar sind. Me
diation soll stets ein freiwilliges und einvernehmliches Verfahren sein, bei 
dem ein neutraler Dritter den Streitparteien bei der Beilegung ihres Konflik
tes hilft, ohne selbst eine Entscheidungsbefugnis zu haben. Differenzen gibt 
es hingegen bei der strukturellen Ausgestaltung des Streitbeilegungsprozes
ses. Die Definition in Art.  3 SÜ ist etwas weiter gefasst als jene in §  1 Media
tionsG. 

Für diese Untersuchung, aber auch für die Praxis, hat die beschriebene 
Divergenz keine Auswirkungen. Bei Mediationsverfahren nach Maßgabe 
des MediationsG handelt es sich immer auch um Mediationen im Sinne des 
SÜ, sodass eine Rechtsdurchsetzung in den Vertragsstaaten unter diesem 
Aspekt stets möglich ist. Zudem dürften Konfliktbeilegungen im sachlichen 
Anwendungsbereich des SÜ (internationale Handelsstreitigkeiten) ohnehin 
stets einer Struktur folgen, sodass auch umgekehrt davon ausgegangen wer
den kann, dass Mediationsverfahren nach den Vorgaben des SÜ Mediatio
nen im Sinne des MediationsG sind. 

II. Abgrenzung zu anderen alternativen Konfliktlösungsstrategien

Eine weitere Konturierung des Mediationsbegriffs kann durch eine Gegen
überstellung des Verfahrens zu anderen alternativen Streitbeilegungsmecha
nismen erreicht werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine trennschar
fe Abgrenzung der einzelnen Verfahren voneinander aufgrund fehlender 
ge setzlicher Begriffsbestimmungen und eines uneinheitlichen Sprachge
brauchs nicht immer möglich oder, wie im Fall des SÜ, nicht gewollt ist. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich in der Praxis auch viele Verfahrens
kombinationen herausgebildet haben.20 Im Folgenden soll dennoch eine 
Aus wahl alternativer Konfliktlösungsmöglichkeiten unter Mitwirkung ei
ner dritten Person dargestellt werden. Ob sich eine der aufgeführten Metho
den gegebenenfalls auch unter die Definition in Art.  2 Abs.  3 SÜ subsumie
ren lässt, muss im Einzelfall geprüft werden. Um die Mediation als Alterna
tive zur Schiedsgerichtsbarkeit zu begreifen, wird abschließend zudem noch 
das Schiedsverfahren vorgestellt.

20 Greger/Unberath/Steffek/Greger, Alternative Konfliktlösung, D Rn.  4, 37.
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1. Schlichtung

Die Schlichtung ist ein Verfahren, das besonders eng mit der Mediation ver
wandt ist. Häufig werden die Begriffe auch gleichbedeutend verwendet.21 
Eine mangelnde einheitliche Verwendung der Bezeichnung und eine fehlen
de gesetzliche Aufgabenzuweisung erschweren eine Abgrenzung.22 Einig
keit herrscht jedoch insoweit, als dass die Schlichtung eine Konfliktlösungs
alternative ist, bei der ein neutraler Dritter – der Schlichter – zwischen den 
Konfliktparteien vermittelt und nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens 
einen nicht verbindlichen Schlichtungsspruch formuliert.23 Dafür muss der 
Schlichter den Konflikt bewerten und sich eine eigene Meinung zu den strei
tigen Fragen bilden, wohingegen ein Mediator inhaltlich keine Bewertung 
des Konflikts vornimmt, sondern lediglich die Parteien bei der Verhandlung 
unterstützt.24

2. Dispute Review Board

Dispute Review Boards25 wurden ursprünglich in den USA für große Bau 
und Anlagenprojekte entwickelt,26 finden sich aber immer häufiger weltweit 
in Verträgen der Baubranche. Diese ist aufgrund vieler Beteiligter, knapper 
Kalkulation, zeitlicher Verzögerung und nachträglicher Änderungen beson
ders konfliktanfällig.27 Es handelt sich um ein Verfahren, in dem ein neutra
les Gremium aus Experten (board) die Konfliktparteien bei ihrer Konflikt
lösung durch eine nicht bindende Entscheidung unterstützt.28 Charakteris

21 Fritz/Pielsticker/Lembcke, Teil  6 H Rn.  1.
22 Zur Uneinheitlichkeit des Schlichtungsbegriffs und verfahrens Röthemeyer, ZKM 

2013, 47 f. 
23 Engel, in: Eidenmüller/Wagner, Kap.  11 Rn.  18 f.; Fritz/Pielsticker/Lembcke, Teil  6 

H Rn.  1; Greger/Unberath/Steffek/Greger, Alternative Konfliktlösung, D Rn.  19.
24 Greger/Stubbe, Schiedsgutachten, §  1 Rn.  27; Risse, Wirtschaftsmediation, §  1 

Rn.  23; Röthemeyer, ZKM 2013, 47, 49; v. Bargen, Gerichtsinterne Mediation, S.  56; dage
gen Hess, Gutachten F, S.  31, der das unterschiedliche Rollenverständnis zwischen Media
tor und Schlichter für überzeichnet hält, da auch im Rahmen einer Mediation der Media
tor ausdrücklich um eine Bewertung der Vorschläge von den Parteien gebeten werden 
könne.

25 Von dem Dispute Review Board ist das Dispute Adjudication Board zu unterschei
den, in dem das Gremium statt einer Empfehlung eine vorläufig bindende Entscheidung 
ähnlich des englischen Streitadjudikaturverfahrens trifft, Harbst/Mahnken, SchiedsVZ 
2005, 34, 36.

26 Zur geschichtlichen Entwicklung ausführlich Greger/Stubbe, Schiedsgutachten, §  1 
Rn.  34.

27 J.-M. Ahrens, ZKM 2013, 72, 73; Risse, Wirtschaftsmediation §  15 Rn.  54.
28 J.-M. Ahrens, ZKM 2013, 72; Harbst/Mahnken, SchiedsVZ 2005, 34, 36.
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tisch ist, dass das Gremium in der Regel bereits bei Abschluss des Vertrags 
benannt und ab diesem Zeitpunkt projektbegleitend tätig wird.29 Es erhält 
regelmäßig Informationen zu aktuellen Vorgängen und kann Ortsbegehun
gen durchführen. Dadurch lassen sich Rechtsstreitigkeiten bereits im An
fangsstadium verhindern. Für den Fall, dass es doch einmal zu einem Kon
flikt kommen sollte, ist das Gremium bereits mit dem Projekt vertraut, 
 sodass eine schnelle Lösung möglich ist.30 Bei der Ausarbeitung der nicht 
verbindlichen Empfehlung ist ein inquisitorisches Vorgehen regelmäßig ge
stattet, sogar erwünscht, um den Konflikt möglichst zeitnah lösen zu kön
nen.31 Ansonsten richtet sich das Verfahren nach den von den Parteien fest
gelegten Verfahrensregeln.32 Wie bei einer Mediation verbleibt die Entschei
dungsgewalt somit grundsätzlich bei den Konfliktparteien, dem Votum des 
Expertengremiums wird jedoch eine faktische Bindungswirkung beigemes
sen, da ein Gericht dieses in einem potentiellen späteren Verfahren für sach
gerecht halten wird.33

3. Mini-Trial

Ein Mini-Trial ist ein Verfahren, in dem ein Gerichtsprozess simuliert wird, 
um im Anschluss eine einvernehmliche Konfliktlösung zu finden. Die Kon
fliktparteien tragen einem zuvor ausgewählten Gremium, das die Richter
bank darstellt, den Konflikt und ihre Argumente vor. In der Regel besteht 
das Gremium aus hochrangigen Personen der jeweiligen Konfliktlager und 
einem neutralen Dritten. Im Gegensatz zu einem „echten“ Prozess hat das 
Gremium jedoch keine Entscheidungsbefugnis, vielmehr versucht es nach 
der Verhandlung eine einvernehmliche Lösung zu finden, die für die Partei
en aber nicht bindend ist.34 Sowohl bei einer Mediation als auch in einem 
Mini-Trial verbleibt die Entscheidungsbefugnis also bei den Konfliktpartei
en. Einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Verfahren sieht Haaß 
aber in der Methode: Bei einem Mini-Trial stehe die Bewertung der vergan

29 Risse, Wirtschaftsmediation, §  15 Rn.  53, 55.
30 J.-M. Ahrens, ZKM 2013, 72, 73; Risse, Wirtschaftsmediation §  15 Rn.  53.
31 Harbst/Mahnken, SchiedsVZ 2005, 34, 35.
32 In der Regel werden die Parteien sich wohl auf bereits bestehende Verfahrensord

nungen einigen, J.-M. Ahrens, ZKM 2013, 72, 74.
33 Schranke, NZBau 2002, 409, 410; so auch Haaß, in: Haft/v. Schlieffen, Handbuch 

Mediation, §  7 Rn.  25; Risse, Wirtschaftsmediation, §  15 Rn.  55.
34 Haaß, in: Haft/v. Schlieffen, Handbuch Mediation, §  7 Rn.  30 ff.; G. Wagner/Eiden-

müller, in: Eidenmüller/Wagner, Mediationsrecht, Kap.  1 Rn.  41; Risse, Wirtschaftsmedia
tion, §  15 Rn.  44 findet die Bezeichnung „Mini-Trial“ wegen der fehlenden Entschei
dungskompetenz irreführend.
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Vollstreckbarmachung, siehe Titulierung
Vollstreckung, grenzüberschreitende 62, 
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Vorbehalte 98, 101, 115, 171–175
Vorteile
– Mediation 22 f., 25–29, 92, 102, 108
– Schiedsverfahren 1, 27, 94

Wiener Vertragsrechtskonvention 104–
109, 136, 175

Zielvariante 194–196, 203 f.
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